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Bundesministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie 
Radetzkystraße 2 
1030  Wien 
 
 
Ihre Zahl: BMVIT-210.501/0005-IV/SCH1/2014 Name/Durchwahl: Mag. Wolfgang Kölpl / 2054 
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-15.300/0015-Pers/6/2014 
 Bei Antwort bitte GZ anführen. 
 
 
BMVIT; Eisenbahngesetz 1957; Unfalluntersuchungsgesetz; Änderungen. 
Ressortstellungnahme 
 
 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft teilt zum Gegen-

stand Folgendes mit: 

 

Zu Artikel I, § 92 Abs. 2: 

Aus Anlass der geplanten Novellierung des Eisenbahngesetzes 1957 ersucht das 

BMWFW  zum wiederholten Mal um nachstehende Änderung im Eisenbahngesetzes 

1957: 

 

§ 92 Abs. 2 lautet wie folgt: 

"(2) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technolo-

gie hat jene akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen, die zur Durchführung von 

Verfahren zur Bewertung der Konformität und der Gebrauchstauglichkeit von In-

teroperabilitätskomponenten sowie zur Durchführung von EG-Prüfverfahren für Teil-

systeme akkreditiert sind, der Europäischen Kommission und den anderen Mitglied-

staaten der Europäischen Union unter Bekanntgabe des Umfanges der Akkreditierung 

und der ihnen von der Europäischen Kommission zugeteilten Kennnummer mitzutei-

len." 

 

Begründung: 

Gemäß § 92 Abs. 2 Eisenbahngesetz 1957 ist derzeit der Bundesminister für Wirt-

schaft, Familie und Jugend mit der Notifizierung von Stellen auf dem Eisenbahnsektor 

befasst.  
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Hinsichtlich der Beurteilung der Kompetenz der Stellen wird die Akkreditierung heran-

gezogen. Die Pflicht und Zuständigkeit zur Beurteilung, ob dies ausreichend ist, für 

den Bereich der Richtlinien tätig zu werden, ist jedoch nach Ansicht des BMWFW im 

BMVIT gegeben. Daher läuft diese derzeit so ab, dass für jede Benachrichtigung, jede 

Anfrage, jede zu notifizierende Stelle das BMVIT um Zustimmung, Ablehnung, Stel-

lungnahme etc. befasst werden muss. 

 

Das bedeutet einen Mehraufwand im fachlich nicht zuständigen BMWFW. Zur 

Verwaltungsvereinfachung wären diese Notifikationsagenden in das BMVIT zu übertra-

gen und auch die abschließende Bewertung der Kompetenz der Stellen, die mit der 

Benennung einhergeht, auch vom BMVIT durchzuführen und nicht vom BMWFW. 

 

Die Akkreditierung stellt die Basis für die Notifikation hinsichtlich der Tätigkeit als be-

nannte Stelle dar. Ob diese notifiziert wird, sollte vom BMVIT als fachlich zuständiges 

Bundesministerium beurteilt werden, und auch die Notifikation vom BMVIT - und nicht 

vom BMWFW - durchgeführt werden. 

 

U. e. wurde eine Ausfertigung der Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates an 

die Adresse begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 20.08.2014 
Für den Bundesminister: 
Mag.iur. Georg Konetzky 
 
 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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